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Seite 2, Erwägungsgrund 2: 

Anstatt: 

„(2) Das Vereinigte Königreich, Schweden, Frankreich, Deutschland und die Niederlande 

haben am 14. Februar 2026 eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie erklärten, 

dass sie seien zuversichtlich, dass Alexej Nawalny – entgegen der Behauptungen der 

Russischen Föderation, er sei eines natürlichen Todes gestorben – mit dem tödlichen Toxin 

namens Epibatidin vergiftet wurde. Epibatidin ist ein Toxin, das in Fröschen in 

Südamerika zu finden ist und in Russland in der Natur nicht vorkommt.“ 

muss es heißen: 

„(2) Das Vereinigte Königreich, Schweden, Frankreich, Deutschland und die Niederlande 

haben am 14. Februar 2026 eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie erklärten, 

dass für sie feststeht, dass Alexej Nawalny – entgegen Behauptungen der Russischen 

Föderation, er sei eines natürlichen Todes gestorben – mit dem tödlichen Toxin Epibatidin 

vergiftet wurde. Epibatidin ist ein Toxin, das in Fröschen in Südamerika zu finden ist und 

in Russland in der Natur nicht vorkommt.“ 

 


